
 

Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und 

Jugendhilfe - (Kindertagesstättengesetz - KitaG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 

(GVBl.I/04, [Nr. 16], S.384) 

 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juli 2015 

(GVBl.I/15, [Nr. 21]) 

. 

. 
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§ 7 

Kindertagesstätten-Ausschuss 

(1) In jeder Kindertagesstätte soll ein Kindertagesstätten-Ausschuss gebildet werden. Er besteht zu 
drei gleichen Teilen aus Mitgliedern, die vom Träger benannt sind, und aus Mitgliedern, die aus dem 
Kreis der Beschäftigten und dem Kreis der Eltern gewählt werden. 
(2) Der Kindertagesstätten-Ausschuss beschließt über pädagogische und organisatorische 
Angelegenheiten der Kindertagesstätte, insbesondere über die pädagogische Konzeption und er berät 
den Träger hinsichtlich bedarfsgerechter Öffnungszeiten. Die Finanzhoheit des Trägers, seine 
personalrechtliche Zuständigkeit und seine Selbstständigkeit in Zielsetzung und Durchführung der 
Aufgaben bleiben hiervon unberührt. 
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